
We  T Tarifauseinandersetzung geht weiter 
    an der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt 

 

 

Aufruf zum Warnstreik 

 
der Angestellten an der Stiftungsuniversität Frankfurt am 

Donnerstag, den 27. August 2009, von Dienstbeginn bis 11 Uhr 

 

Die Tarifverhandlung mit der Stiftungsuniversität Frankfurt über den Manteltarifvertrag (Arbeitszeit, 

Arbeitsbedingungen) geht in die entscheidende Runde. Wegen des neuen Status muss an der Goethe-

Universität die Verbesserung der Arbeitsbedingungen in eigenständigen Tarifauseinandersetzungen 

erkämpft werden. In den bisherigen Verhandlungen zu einem eigenen Tarifvertrag für die 

Stiftungsuniversität wurde bereits deutlich, dass der Arbeitgeber keinerlei Interesse an einer Verbesserung 

der Arbeitsbedingungen hat. Im Gegenteil!  

 

Die Hochschulleitung fordert eine wöchentliche Arbeitszeit von 40 Stunden und 

10 Minuten. Die Gewerkschaften haben sich in den Verhandlungen entsprechend des Votums der 

Beschäftigten auf einer Personalversammlung für die 38,5 Stunden-Woche eingesetzt.  

Für die wissenschaftlichen Beschäftigten ist es zudem von großer Bedeutung, zu einer tariflichen 

Regelung der Lehrverpflichtung an der Stiftungsuniversität zu kommen, damit diese nicht mehr einseitig 

von Seiten des Arbeitgebers diktiert werden kann. Weiterhin soll an der Stiftungsuniversität ebenfalls 

über Befristungen sowie den tariflichen Kündigungsschutz verhandelt werden. So möchte die 

Hochschulleitung unter anderem das Unkündbarkeitsalter von 40 auf 50 Jahre heraufsetzen.  

 

Am 27. August 2009 werden die Verhandlungen fortgeführt. Vor Beginn der Verhandlungen um 9 Uhr 

findet eine Streikversammlung am Verhandlungsort, der Anwaltskanzlei „Gleiss Lutz“ in Bockenheim, 

statt. Dies gibt den Beschäftigten die Möglichkeit, gegen die geplanten Verschlechterungen sowie für 

eine deutlich unterhalb des hessischen Tarifergebnisses von 40 Stunden liegenden Arbeitszeit und eine 

tarifvertragliche Regelung der Lehrverpflichtung einzutreten.  

Jetzt ist der Druck der Beschäftigten notwendig, um zu einem guten Verhandlungsergebnis zu kommen!  

 

Die GEW Hessen ruft alle Angestellten zum Warnstreik am 27. August 2009 von 

Dienstbeginn bis 11 Uhr auf. 
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Wichtige Infos zum Warnstreik: 

 

8.15 Uhr  Aufbruch am Campus Bockenheim (Treffpunkt: Springbrunnen gegenüber der 

Mensa, ehemals „Pusteblume“), Demonstration zum Verhandlungsort Kanzlei 

„Gleiss Lutz“ 

 

8.30 Uhr   Streikversammlung vor der Kanzlei „Gleiss Lutz“, Mendelssohnstraße 87 in 

Bockenheim. Von der Haltestelle Bockenheimer Warte ist die Kanzlei zu Fuß 

(Richtung Bockenheimer Landstraße) in 3 - 4 Gehminuten zu erreichen.  

 

Die Streikenden können sich an der Demonstration beteiligen oder um 8.30 Uhr direkt zur 

Streikversammlung kommen. Die Streikerfassung der GEW erfolgt am Versammlungsort vor 

der Kanzlei.  
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Wir machen Druck am 27. August 2009, weil… 

 

… die Universität die Arbeitsbedingungen insbesondere beim Kündigungsschutz deutlich 

verschlechtern will, 

 

… wir eine Arbeitszeit fordern, die deutlich unterhalb des hessischen Tarifergebnisses von 

40 Stunden liegt, 

 

… wir für eine tarifvertragliche Regelung und Senkung der Lehrverpflichtung eintreten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Streiken – darf ich das überhaupt und was ist zu beachten? 

Das Streikrecht ist ein Grundrecht (Art. 9, Abs. 3 GG). Dabei gibt es keinen Unterschied zwischen Warnstreik und Vollstreik. 

Jede Kollegin und jeder Kollege darf sich an rechtmäßigen Streiks, zu denen seine Gewerkschaft aufgerufen hat, beteiligen. 

Benachteiligungen durch den Arbeitgeber wegen der Streikteilnahme sind verboten.  

Die Streikteilnahme ist rechtmäßig und stellt keine Verletzung der arbeitsvertraglichen Pflichten dar. 

Für den Arbeitgeber besteht während der Streikdauer keine Verpflichtung, das Arbeitsentgelt zu zahlen. Deshalb zahlt die 

GEW auf Antrag Streikgeld für den Lohnausfall in Höhe des nachgewiesenen Nettogehaltsabzugs. Maximal jedoch das 

Dreifache eines Monatsbeitrages plus 5 € für jedes Kind pro Tag.  

Wichtig für (noch) nicht organisierte Kolleginnen und Kollegen: Streikberechtigt sind auch jene, die nicht Mitglied der GEW 

oder einer anderen aufrufenden Gewerkschaft sind.  

 
V.i.S.d.P.: Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Landesverband Hessen, Zimmerweg 12, 60325 Frankfurt 
 

 

Weitere Infos:  www.gew-goetheuni.de 
 


